
Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_132-2016 
2. Änderung Teilbereich Mühlstraße, OT Stadt Bitterfeld 

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

1                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Muldestausee gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

4                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Zörbig gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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2. Änderung Teilbereich Mühlstraße, OT Stadt Bitterfeld 

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

5                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Stadt Delitzsch gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

6                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinde Löbnitz gehen keine Bedenken oder Einwände 
hervor. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_132-2016 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                               Seite     1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Aus der Stellungnahme des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation gehen 
keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
zu 2 
Die ergänzenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind für den vorliegen-
den strategischen Bebauungsplan, der lediglich Regelungen zur Verkaufsfläche trifft, 
nicht relevant.  
Mit Bezug auf die Umsetzung des Vorhabens wird jedoch in der Satzung ein allgemeiner 
Hinweis auf Grenzeinrichtungen sowie eine Beachtung der Gesetzlichkeiten ergänzt. 
 
 

1 

2 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_132-2016 
2. Änderung Teilbereich Mühlstraße, OT Stadt Bitterfeld 

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                                  Seite  1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_132-2016 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 2. Änderung nicht raumbedeutsam und eine 
landesplanerische Abstimmung daher nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Mit Rechtskraft der Planung wird die Verwaltung beauftragt, das Ministerium 
entsprechend zu informieren. 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Die landesplanerische Feststellung wird in die Begründung übernommen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

9                                                                 Seite     1/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 2_132-2016 
2. Änderung Teilbereich Mühlstraße, OT Stadt Bitterfeld 

   

 

 

 
Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

9                                                               Seite     2/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 1  
Aus der Stellungnahme des Referates 307 gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
zu 2 
Aus der Stellungnahme der oberen Abfall- oder Bodenschutzbehörde gehen keine 
Bedenken oder Einwände hervor. Die Stellungnahme des Landkreises liegt vor. [lfd. Nr. 
10 der Abwägungsbögen]. 
 
 
 
zu 3  
Aus der Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehörde gehen keine Bedenken 
oder Einwände hervor.  
 
 
 
 
zu 4  
Aus der Stellungnahme der oberen Behörde für Wasserwirtschaft gehen keine Bedenken 
oder Einwände hervor.  
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2. Änderung Teilbereich Mühlstraße, OT Stadt Bitterfeld 

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 5  
Aus der Stellungnahme der oberen Behörde für Abwasser gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor.  
 
zu 6  
Aus der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht werden von der 
vorliegenden Änderung nicht berührt, da ausschließlich die Zulässigkeit einzelner nach 
§ 34 BauGB zulässiger Nutzungen reguliert wird 
 
zu 7  
Eine Stellungnahme des Referates 502 liegt bisher nicht vor.  
Da der Bebauungsplan lediglich Regelungen zur Größe der Verkaufsflächen im 
Innenbereich trifft, ist nicht von einer Relevanz auszugehen. 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

10                                                             Seite     1/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Seitens der Raumordnung werden 
keine Bedenken geäußert. 
 
 
Die Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde liegt vor. [siehe 
Abwägungsbogen Nr. 9] 
 
Es handelt sich nicht um eine raumbedeutsame Planung, eine landesplanerische 
Abstimmung ist daher nicht erforderlich. 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

10                                                             Seite     2/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2.1 
Bereits im Entwurf der Planänderung wurde auf die Lage im Überschwemmungsgebiet 
hingewiesen. Sie ist jedoch für den strategischen Bebauungsplan nicht unmittelbar von 
Bedeutung, da dieser lediglich Regelungen zu den Verkaufsflächen trifft. Er schafft kein 
Baurecht für das Vorhaben selbst. 
 
Sie betreffen jedoch die grundsätzliche Möglichkeit zur Umsetzung des Vorhabens und 
sind damit Gegenstand der Begründung. 
 
 
 
 
zu 2.2 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Sie sind für den 
vorliegenden Bebauungsplan nicht relevant.  
Mit Bezug auf die Umsetzung des Vorhabens wird jedoch in der Satzung ein Hinweis auf 
die Beseitigung von Niederschlagswasser ergänzt. 
 
 
 
zu 3 
Aus der Stellungnahme gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. Sie sind für den 
vorliegenden Bebauungsplan nicht relevant.  
Mit Bezug auf die Umsetzung des Vorhabens wird jedoch in der Satzung ein Hinweis zur 
möglichen Kampfmittelbelastung ergänzt. 
 

2.1 

2.2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Auf die Lage im Überschwemmungsgebiet wurde bereits mit dem Entwurf hingewiesen. 
Sie schließt jedoch die Umsetzung der Planung nicht aus. Die Begründung wird 
redaktionell fortgeschrieben. Inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus nicht. 
 
Die weiteren Hinweise beziehen sich lediglich auf die Umsetzung der Planung. Sie 
werden als solche jedoch ergänzend zur Information in die Begründung aufgenommen.  
 
 

 

 

 

 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
Aus der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  
Die relevanten Erfordernisse der Raumordnung wurden bereits zum Entwurf dargestellt. 
 
Die Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde liegt vor. [siehe 
Abwägungsbogen Nr. 9] 
 
Es handelt sich nicht um eine raumbedeutsame Planung, eine landesplanerische 
Abstimmung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 

 
Stimmverhältnis:                   ja                          nein                         Enthaltung             

 


